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Vorwort
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Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen und wurde dort 
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teratur sind auf dem Stand des Dezembers 2019.

Mein herzlicher Dank gilt zuallererst Professor Dr. Dr. h. c. Kai Ambos für eine 
umfassende Betreuung dieses Projekts, die zügige Erstellung des Erstgutachtens 
sowie die Aufnahme der Arbeit in diese Schriftenreihe. Ferner gebührt ihm mein 
Dank für die wissenschaftliche Freiheit, die er mir hat zukommen lassen, sowie 
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durfte. Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ebenfalls bei Pro-
fessor Dr. José Martínez für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens.
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Personen nicht möglich gewesen. Ebenfalls sei deshalb an dieser Stelle all denen 
mein herzlichster Dank ausgesprochen, die ohne fachlichen Beirat und dennoch 
auf ihre ganz eigene, gleichsam bedeutsame Weise zum Gelingen dieser Arbeit 
beigetragen haben. Zunächst danke ich Annelie und Nathalie, die die mühevolle 
Arbeit des Lektorats auf sich genommen haben, für ihre hilfreichen Anmerkungen 
und wertvolle Freundschaft. Weiter bin ich meiner Familie, insbesondere meinem 
Bruder Alexander, meinen Großeltern, Hartmut, Gaby, Désirée sowie all jenen, 
die hier keine namentliche Erwähnung finden, für ihren jahrelangen Rückhalt 
außerordentlich dankbar. Ebenso gebührt ein tiefer Dank meinen Freunden – allen 
voran Yvonne, aber ebenso Alina, Eric, Joschka, Leon, Luca, Robert, Selen sowie 
Torben und all denen, die mich ebenfalls begleitet haben und hier nicht genannt 
werden können – für ihre Aufrichtigkeit, eine helfende Hand zu jeder Zeit, all die 
Abwechslung und jeden Zuspruch, den ich erfahren durfte. 
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Schließlich gilt mein größter Dank den drei Menschen, die in unvergleichbar 
selbstloser Weise den wichtigsten Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit und meinem 
Werdegang geleistet haben: Meine Eltern, Siegfried und Kornelia Penkuhn, haben 
nicht nur während der Promotion, sondern Zeit meines Lebens zu mir gehalten 
und mich bedingungslos gefördert, weshalb ich den ihnen gebührenden Dank hier 
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größte Anerkennung verdient, weil Ihr seid, wie Ihr seid, und in dem Wissen, dass 
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Göttingen, im Januar 2020� Christopher Penkuhn



„Vor Grenzpfählen macht die Gerechtigkeit nicht halt. 
Ihr ist der Gedanke unerträglich, 
daß jenseits einer konventionellen Linie ungesühnt und frei bleiben soll, 
was diesseits derselben als schuldhaft verfolgt, gerichtet und geahndet wird; 
dass es ein Recht gegen das Recht geben könne. […] 
So alt wie die Erkenntnis ihrer Unentbehrlichkeit ist uns das Bewußtsein, […] 
daß das Licht der Gerechtigkeit 
durch das Medium eines territorialen Gesetzes 
nur in gebrochenen Strahlen uns leuchtet: 
So alt aber auch zugleich unser Streben, 
Recht und Rechtspflege über die engen Schranken örtlicher Ausschließlichkeit 
hinaus zu heben, 
dem positiven Gesetz auch räumlich jene 
Gemeingültigkeit und Universalität zu sichern, 
die unser Rechtsgefühl fordert. 
Denn über dem Verbande des Einzelstaats steht der Menschheitsverband.“ 

von Martitz,  
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen,  
Band 1 (1888), S. 2 f.
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Einleitung

A. Gegenstand der Untersuchung

Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen ist eine Materie, die die nationale 
Rechtsordnung mit der internationalen in besonderer Weise verbindet, die in heu-
tiger Zeit wieder verstärkt an Bedeutung gewinnt und die gerade auf der Ebene der 
Europäischen Union einer ebenso umfangreichen wie interessanten Entwicklung 
unterliegt. Ihre Grundlagen, die Anforderungen, die sie an die nationalen Rechts-
ordnungen stellt und welche Einflüsse sie heute auf unsere Gewährung justiziel-
ler Unterstützung für andere Staaten auszuüben vermag, sind für die vorliegende 
Untersuchung grundlegende Entscheidungsfragen.

Dabei kann die – nicht zuletzt tagespolitische – aktuelle Bedeutung des Auslie-
ferungsverkehrs kaum überschätzt werden. Seit dem fehlgeschlagenen Putschver-
such in der Türkei in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 betreibt die Türkische 
Republik eine intensive Strafverfolgung der an dem beabsichtigten Staatsstreich 
beteiligten Täter, und zwar auch über ihre nationalen Grenzen hinaus.1 Im Rechts-
raum der Europäischen Union war das Verfahren um den ehemaligen katalanischen 
Regierungschef Carles Puigdemont das gegenwärtig wohl bedeutsamste Beispiel 
für das Übergabeverfahren auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls.2 Um 
der Verdächtigen habhaft zu werden oder um Zugriff auf im Ausland befindliche 
Beweismittel zu erhalten, ist ein Staat in solchen Konstellationen auf die Mithilfe 
anderer Staaten angewiesen. Dabei erfolgt die Unterstützung im Bereich der Aus-
lieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach Maßgabe 
des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl, während im Bereich 
der Zusammenarbeit der Europaratsstaaten auf die traditionelle völkervertragliche 
zwischenstaatliche Kooperation zurückgegriffen werden muss. 

Die Europäischen Kommission hat darüber hinaus in einem Dokument vom 
30.08.2019 eine statistische Erhebung hinsichtlich der Ausstellung und Vollstre-
ckung Europäischer Haftbefehle für die Zeit von 2005 bis 2017 bekanntgegeben.3 
Sie belegt, dass die Anzahl ausgestellter Haftbefehle mit unionsweit absolut 17.491 

	 1	Vgl. dazu nur Böhm, NStZ 2018, 197 (203).
	 2	S. dazu nur OLG Schleswig, Beschluss v. 12.07.2018 (1 Ausl (A) 18/18 (20/18)), NJW 
2019, 93 ff.; Ambos, Kann Puigdemont doch wegen Rebellion verurteilt werden? (LTO  v. 
18.04.2018); Heger, ZIS 2018, 185 ff.; Karpenstein / Sangi, Der Fall Puigdemont (05.04.2018); 
Top, The European Arrest Warrant against Puigdemont: A feeling of déjà vu? (03.11.2017); 
Romero, EuClR 8 (2018), 167 ff.; Böhm, NStZ 2019, 256 (257); Foffani, EuClR 8 (2018), 196 ff.
	 3	SWD(2019), 318 final v. 30.08.2019, S. 3 ff.
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im Jahr 2017 ihren dokumentierten Höhepunkt erreicht hat. Parallel dazu befin-
det sich die Anzahl der Vollstreckungen mit einem Jahreswert von 6.317 im Jahr 
2017 ebenfalls auf einem Rekordhoch. Schließlich ergibt sich die besondere Be-
deutung des Übergabeverkehrs gerade für die Bundesrepublik Deutschland, die 
jährlich einen Großteil der registrierten Haftbefehle ausstellt resp. vollstreckt. 
So entfielen im Jahr 2017 2.600 der insgesamt 17.491 ausgestellten (14,86 %) und 
1.234 der insgesamt 6.317 vollstreckten (19,53 %) Haftbefehle auf die deutschen 
Justizbehörden.4
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Schaubild 1: Anzahl ausgestellter und vollstreckter Europäischer Haftbefehle 2005–20175

Betrachten wir nunmehr den Europäischen Rechtsraum, ist festzustellen, dass 
der Bereich der gegenseitigen Unterstützung in Strafverfahren zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union einerseits und den Vertragsstaaten des Euro-
parats andererseits in den letzten Jahren vermehrt Gegenstand vereinheitlichender 
Rechtsetzung gerade im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ge-
wesen ist.6 Die zunehmende grenzüberschreitende Kriminalität ruft eine effek-
tive grenzüberschreitende Strafverfolgung auf den Plan, die mit dem Verbrechen 
Schritt halten muss. Diese Perspektive darf indes nicht dazu führen, dass die Ver-
fahrensrechte des Beschuldigten außer Acht gelassen werden.

	 4	SWD(2019), 318 final v. 30.08.2019, Annex I (S. 9 und 20) sowie Annex III (S. 49 f.).
	 5	SWD(2019), 318 final v. 30.08.2019, S. 3 ff.
	 6	S. hierzu nur die Auflistung bei Ambos, Internationales Strafrecht (2018), § 12 Rn. 10 f.
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B. Verlauf der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung greift zwei Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren (EuGH [GK], Urteil v. 
29.01.2013 – C-396/11 [Ciprian Vasile Radu] und EuGH [GK], Urteil v. 26.02.2013 – 
C-399/11 [Stefano Melloni / Ministerio Fiscal]) auf, in denen die Frage aufgeworfen 
wird, ob die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls aus über den in Art. 3, 
4 und 4a des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl genannten 
Gründen hinaus, insbesondere wegen einer möglichen Grundrechtsverletzung, ab-
gelehnt werden kann. Dies führt weitergehend zu der umfassenderen Fragestellung, 
ob die Übergabe i. R. d. Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls aufgrund 
„wesentlicher Grundsätze der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen“ und damit 
aufgrund des schillernden Konzepts des ordre public abgelehnt werden kann.

Die Untersuchung beginnt zunächst mit einer grundlegenden Darstellung der 
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, die die völkerrechtlichen Hintergründe 
und eine Begriffsdarstellung einschließt. Dem Leser werden darüber hinaus die 
Erscheinungsformen und Rechtsquellen der internationalen Rechtshilfe in Straf-
sachen vorgestellt. Daran anschließend wird das Auslieferungsverfahren insbeson-
dere in den Blick genommen und sogleich die Besonderheiten des Verfahrens für 
die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf der einen 
und der des Europarats auf der anderen Seite herausgestellt. Hierbei verdient ins-
besondere der die Zusammenarbeit in der Europäischen Union tragende Grund-
satz der gegenseitigen Anerkennung besondere Berücksichtigung, da auf diesen 
die relevanten Reformen des unionalen Rechtshilferechts zurückzuführen sind. 
Daran anschließend findet der Leser den Schwerpunkt der Arbeit, wobei zunächst 
eine Definition des Konzepts des ordre public herausgearbeitet und zugleich den 
betroffenen Rechtsordnungen – nationales, Unions- und Europarecht im weiteren 
Sinne  – zugeordnet wird. Darauf aufbauend kann die Kernfrage der Untersu-
chung, ob ein ordre-public-Vorbehalt zur Verweigerung der Vollstreckung eines 
Europäischen Haftbefehls bzw. der Verweigerung eines Auslieferungsersuchens 
nach Maßgabe des Europäischen Auslieferungsübereinkommens berechtigt, um-
fassend geklärt werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Unterschiede 
der beiden betrachteten Rechtsordnungen gelegt wird. Abschließend wird die in-
haltliche Ausgestaltung einer ordre-public-basierten Verweigerung der Übergabe 
resp. Auslieferung detailliert untersucht und insbesondere die aktuellen Fallgestal-
tungen um Abwesenheitsverurteilungen, menschenrechtswidrige Haftbedingungen 
und der vermehrt proklamierte Verstoß gegen ein faires Verfahren in den Blick 
genommen. Im Schlusskapitel wird eine Übertragung der zuvor erlangten Unter-
suchungsergebnisse auf die zwei neben der Auslieferung bestehenden Bereiche 
des Rechtshilferechts – der sonstigen Rechts- und Vollstreckungshilfe – geprüft, 
wobei auch insoweit die Besonderheiten des Rechts der Europäischen Union und 
des Europarats Berücksichtigung finden. Eine Zusammenfassung der Untersu-
chungsergebnisse rundet die Arbeit ab.




